
Bebauungsplan "Hahnenäcker" 5. Änderung  - Stadt Möckmühl                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

verkürzte Offenlage / Beteiligung §4a Abs. 3 BauGB

Abwägungstabelle (Stand 30.04.2025 )                                                                                                                                                                                  
zu den eingegangenen Stellungnahmen der Behörden, sonstiger Träger öffentlicher Belange und der Öffentlichkeit 

Die Beteiligung der Behörden und der sonstigen Träger öffentlicher Belange fand im Zeitraum vom 10.03.2025 bis 24.03.2025 statt.                                                             

Die Beteiligung der Öffentlichkeit fand im Zeitraum vom 10.03.2025 bis 24.04.2025 statt.
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

01

Öffentliche Bekanntmachung erfolgte im Zeitraum vom 10.03.2025 bis 24.04.2025 (je einschließlich)            im  

Amtsblatt und im Internet der Stadt Möckmühl

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

02

Stellungnahme Landratsamt Heilbronn vom 20.03.2025,                                                                                                    

per Mail von Jana.Pfeil@landratsamt-heilbronn.de am 20.03.2025

siehe unten

Stadt Möckmühl

Landratsamt Heilbronn
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

02

siehe unten

Ende Seite 1 der Stellungnahme vom 20.03.2025

siehe unten

Landratsamt Heilbronn - Fortsetzung
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

02

Der öffentlich rechtliche Vertrag zwischen der Stadt Möckmühl und dem Landratsamt

Heilbronn wurde geschlossen. Dieser regelt die Umsetzung der vorgezogenen

artenschutzrechtlichen Maßnahmen (CEF-Maßnahme).

.                                                                                                                                                            

Zwischen der Stadt Möckmühl und dem Grundstückseigentümer wird ein

städteaulicher Vertrag geschlossen. Dieser verpflichtet den Grundstückseigentümer

die im öffentlich rechtlichem Vertrag beschriebenen CEF-Maßnahmen für die Stadt

Möckmühl umzusetzen. Die Kosten für die CEF-Maßnahmen trägt der

Grundstückseigentümer 

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Landratsamt Heilbronn vom 20.03.2025

Landratsamt Heilbronn - Stellungnahme vom 20.03.2025 Fortsetzung Seite 2
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

03

Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 16 Kampfmittelbeseitigung vom 11.03.2025                                           

per Mail von Renate.Klein@rps.bwl.de am 11.03.2025

Von: Klein, Renate (RPS) <Renate.Klein@rps.bwl.de> 

Gesendet: Dienstag, 11. März 2025 11:42

An: c.krannich@krannich-architekten.de

Betreff: AW: EXTERN: 5. Änderung Bebauungsplan "Hahnenäcker", Stadt Möckmühl, Landkreis

Heilbronn, verkürzte Offenlage / Beteiligung, gemäß §4a Abs.3

Sehr geehrte Damen und Herren,

Der Sachverhalt wurde bereits in der ersten Beteiligung (14. März 2024 bis 20. April

2024 ), der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, behandelt.                                                                                                                                   

Eine Kampfmittelfreigabe im Zuge der Bauleitplanung war/ist nicht geplant.Die 

Kampfmittelfreigabe muss durch die Bauherren, für die jeweils relevanten 

Grundstücke, vor Beginn der Bauarbeiten, in Eigenverantwortung, veranlasst werden.

Das Referat 16 wurde am 11.03.2025 diesbzgl. telefonisch informiert. 

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Ref. 16 Kampfmittelbeseitigung vom 11.03.2025

wir bedanken uns für Ihr Anschreiben. Damit wir für Sie tätig werden können, bitten wir Sie den beigefügten

Antrag auszufüllen, zu unterschreiben und mit Lageplänen an uns zurück zu senden.

Aufgrund der ausgedehnten Kampfhandlungen und Bombardierungen, die während des 2. Weltkrieges

stattfanden, ist es ratsam, im Vorfeld von jeglichen Bau(Planungs-)verfahren eine

Gefahrenverdachtserforschung in Form einer Auswertung von Luftbildern der Alliierten durchzuführen.

Alle nicht vorab untersuchten Bauflächen sind daher als potentielle Kampfmittelverdachtsflächen

einzustufen.

Seit dem 02.01.2008 kann der Kampfmittelbeseitigungsdienst Baden-Württemberg allerdings

Luftbildauswertungen für Dritte, zur Beurteilungen möglicher Kampfmittelbelastungen von Grundstücken auf

vertraglicher Basis nur noch kostenpflichtig durchführen.

Diese Auswertung kann bei uns mittels eines Vordrucks beantragt werden. Die dafür benötigten Formulare

können auch unter www.rp-stuttgart.de (->Service->Formulare und Merkblätter) gefunden werden.

Bitte beachten Sie hierzu auch den Anhang.

Die momentane Bearbeitungszeit hierfür beträgt zur Zeit mind.52 Wochen ab Auftragseingang.

Eine Abweichung von der angegebenen Bearbeitungszeit ist nur in dringenden Fällen (Gefahr in Verzug)

möglich. Bitte sehen Sie von Nachfragen diesbezüglich ab.

Weiterhin weisen wir bereits jetzt darauf hin, dass sich aufgrund der VwV-Kampfmittelbeseitigungsdienst des

Innenministeriums Baden-Württemberg vom 31.08.2013 (GABl. S. 342) die Aufgaben des

Kampfmittelbeseitigungsdienstes Baden-Württemberg auf die Entschärfung, den Transport und die

Vernichtung von Kampfmitteln beschränken.

Die Beratung von Grundstückseigentümern sowie die Suche nach und die Bergung von Kampfmitteln kann

vom Kampfmittelbeseitigungsdienst nur im Rahmen seiner Kapazität gegen vollständige Kostenerstattung

übernommen werden. Soweit der Kampfmittelbeseitigungsdienst nicht tätig werden kann, sind für diese

Aufgaben gewerbliche Unternehmen zu beauftragen.                                                                                                         

Bei eventuellen Rückfragen stehen wir Ihnen gerne persönlich zur Verfügung.

Regierungspräsidium Stuttgart
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

03

Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21                                                                      

Raumordnung, Baurecht, Denkmal vom 20.03.2025                                                                                              

per Mail von Nina.Rohrberg-Braun@rps.bwl.de am 20.03.2025

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Stuttgart
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

03

Kenntnisnahme

Ende Seite 1 der Stellungnahme vom 20.03.2025

Kenntnisnahme

Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21  -  Fortsetzung
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

03

Kenntnisnahme

Kenntnisnahme

Ende Seite 2 der Stellungnahme vom 20.03.2025          

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart vom 20.03.2025

Stellungnahme Regierungspräsidium Stuttgart - Referat 21  -  Fortsetzung

Seite 8 / 42 krannich architekten  Abwägungstabelle Offenlage II -  Stand 30.04.2025



Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

04

Stellungnahme Regierungspräsidium Freiburg                                                                                               

Abteilung 9 - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau vom 12.03.2025                                                                                              

per Mail von cornelia.weber@rpf.bwl.de am 12.03.2025

Die Stellungnahmen vom 24.05.2022 und vom 27.03.2024 wurden bereits in der ersten 

Beteiligung (14. März 2024 bis 20. April 2024 ), der Behörden und sonstigen Träger 

öffentlicher Belange, behandelt. 

Kenntnisnahme

Regierungspräsidium Freiburg
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

04

Kenntnisnahme

Ende Seite 1 der Stellungnahme vom 12.03.2025

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Regierungspräsidium Freiburg - Abteilung 9 vom 12.03.2025

Stellungnahme Regierungspräsidium Freiburg - Abteilung 9 - Fortsetzung
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

05

Stellungnahme Regionalverband Heilbronn-Franken vom 19.03.2025                                                                                     

per Mail von Harein@rvhnf.de am 19.03.2025                                                                                      

Kenntnisnahme

Regionalverband Heilbronn - Franken
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

05

Stellungnahme Regionalverband Heilbronn-Franken vom 19.03.2025 - Fortsetzung                                                                                                                                                               

Nach Rechtskraft des Bebauungplanes "Hahnenäcker - 5. Änderung werden dem

Regionalverband der Bebauungsplan mit Begründung und die Abwägunstabelle

zugesandt. 

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Regionalverband Heilbronn-Franken vom 19.03.2025          

Regionalverband Heilbronn - Franken - Fortsetzung
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

06

Stellungnahme Netze BW vom 26.03.2025                                                                                                               

per Mail von p.majewski@netze-bw.de am 26.03.2025                                                                                      

Eingang Stellungnahme am 26.03.2025 - verspätet

Kenntnissnahme

Die Stellungnahme vom 23.04.2024 wurde bereits in der ersten Beteiligung (14. März 

2024 bis 20. April 2024 ), der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, 

behandelt. 

Kenntnissnahme

Ende der Stellungnahme Netze BW vom 26.03.2025 

Netze BW GmbH
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

07

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

08

Stellungnahme Industrie- und Handelskammer Heilbronn vom 02.04.2025                                                                       

per Mail von yvonne.korb@heilbronn.ihk.de am 02.04.2025                                                                                                                                                                                           

Eingang Stellungnahme am 02.04.2025 - verspätet

Polizeipräsidium Heilbronn

Industrie- und Handelskammer Heilbronn
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

08

Stellungnahme Industrie- und Handelskammer Heilbronn vom 02.04.2025 - Fortsetzung

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Industrie- und Handelskammer Heilbronn vom 02.04.2025 

Industrie- und Handelskammer Heilbronn
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

09

Stellungnahme Handwerkskammer Heilbronn - Franken vom 20.03.2025                                                                          

per Mail von regina.mueller@hwk-heilbronn.de am 20.03.2025                                                                                                                                                                                       

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Handwerkskammer Heilbronn - Franken vom 20.03.2025                

Handwerkskammer Heilbronn - Franken
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

10

Stellungnahme Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung per Mail vom 10.03.2025                                                                                                                                                                                          

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung per Mail vom 10.03.2025     

Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

11

Stellungnahme Autobahn GmbH Niederlassung Südwest per Mail vom 11.03.2025                                                                                                                                                                                          

Kenntnisnahme

Ende der Stellungnahme Autobahn GmbH Niederlassung Südwest per Mail vom 11.03.2025

Autobahn GmbH des Bundes (AdB) Niederlassung Südwest
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

12

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

13

Stellungnahme Vermögen und Bau Baden-Württemberg per Mail vom 28.03.2025                                                                                                                                                                   Eingang Stellungnahme am 28.03.2025 - verspätet

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Vermögen und Bau Baden-Württemberg vom 28.03.2025     

Blinden- und Sehbehindertenverband Württemberg e.V (Bezirksgruppe Kreis Heilbronn)

Vermögen und Bau Baden-Württemberg - Amt Heilbronn
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

14

Stellungnahme Bundeswehr per Mail vom 10.03.2025                                                                                                                                                                   

Die Stellungnahme vom 19.03.2024 (22.03.2025) wurde bereits in der ersten Beteiligung 

(14. März 2024 bis 20. April 2024 ), der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 

Belange, behandelt. 

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Bundeswehr vom 10.03.2025     

Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienstleistungen der Bundeswehr
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

15

Stellungnahme DB Services Immobilien GmbH vom 10.03.2025                                                                                             

per Mail von Amadeus.Beer@duetschebahn.com am 10.03.2025                                                                                                                                                                  

Kenntnisnahme

DB Services Immobilien GmbH
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

15

Stellungnahme DB Services Immobilien GmbH vom 10.03.2025 Seite 1 - Fortsetzung                                                                                                                                                             

Kenntnisnahme

Ende Seite 1 Stellungnahme DB Services Immobilien GmbH vom 10.03.2025    

Kenntnisnahme

DB Services Immobilien GmbH
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

15

Stellungnahme DB Services Immobilien GmbH vom 10.03.2025 Seite 2 - Fortsetzung                                                                                                                                                             

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme DB Services Immobilien GmbH vom 10.03.2025    

DB Services Immobilien GmbH
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

16

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

17

Stellungnahme 1 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 20.03.2025                                                                                                                                                            

Kenntnisnahme

Deutsche Telekom Technik GmbH technische Infrastruktur - PTI 21 Bauleitplanung

Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

17

Stellungnahme 1 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 20.03.2025 - Fortsetzung                                                                                                                                                        

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme 1 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 20.03.2025

Stellungnahme 2 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 21.03.2025

Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

17

Stellungnahme 2 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 21.03.2025 Seite 1 - Fortsetzung                                                                                                                                                        

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme 2 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 21.03.2025 Seite 1

Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

17

Stellungnahme 2 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 21.03.2025 Seite 2 - Fortsetzung                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme 2 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 21.03.2025

Stellungnahme 3 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 01.04.2025
Eingang Stellungnahme am 01.04.2025 - verspätet

Kenntnisnahme

Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

17

Stellungnahme 3 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 01.04.2025 Seite 1 - Fortsetzung

Kenntnisnahme

Ende Seite 1 Stellungnahme 3 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH per Mail vom 01.04.2025

Ende Stellungnahme 3 - Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH vom 01.04.2025

Unitymedia GmbH / Vodafone BW GmbH
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

18

Stellungnahme Stadt Bad Friedrichshall per Mail vom 18.03.2025                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Stadt Bad Friedrichshall vom 18.03.2025 

19

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

Stadt Neudenau

Stadt Bad Friedrichshall
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

20

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

21

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

22

Stellungnahme Gemeinde Jagsthausen per Mail vom 14.03.2025                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Jagsthausen vom 14.03.2025  

Stadt Adelsheim

Gemeinde Billigheim

Gemeinde Jagsthausen
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

23

Stellungnahme Gemeinde Roigheim per Mail vom 12.03.2025                                                                                                                                              

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Roigheim per Mail vom 12.03.2025  

Gemeinde Roigheim
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

24

Stellungnahme Gemeinde Hardthausen per Post vom 10.03.2025                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Hardthausen vom 10.03.2025      

Gemeinde Hardthausen
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

25

Stellungnahme Gemeinde Schöntal per Mail vom 20.03.2025                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Schöntal vom 20.03.2025        

Gemeinde Schöntal
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

26

Stellungnahme Gemeinde Oedheim per Mail vom 12.03.2025                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Gemeinde Oedheim vom 12.03.2025  

Gemeinde Oedheim
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

27

Stellungnahme NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken GmbH per Mail vom 21.03.2025                                                                                                                                                     

Die im Bestandsplanauszug (siehe unten) dargestellten Leitungen (Gasinfrastruktur) 

wurden im Bebauungsplan ergänzt.

Kenntnisnahme

NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken GmbH
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Nr. Stellungnahme der Behörden und sonstiger Träger öffentlicher Belange Abwägung / Beschlussempfehlung

27

Stellungnahme NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken GmbH per Mail vom 21.03.2025 - Fortsetzung                                                                                                                                                  

Kenntnisnahme

Bestandsplanauszug GU-Erdgasinfrastruktur per Mail vom 21.03.2025  

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken GmbH vom 21.03.2025  

NHF Netzgesellschaft Heilbronn-Franken GmbH
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28

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

29

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

30

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

31

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

32

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

33

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

34

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

Gasversorgung Unterland GmbH

Zweckverband Wasserversorung Neudenau - Allfeld - Stein

BUND - Regionalgeschäftsstelle Heilbronn - Franken

NABU - Unteres Jagsttal e.V.

Landesnaturschutzverband (Heilbronn)

Zeag Energie AG

Bauernverband Heilbronn - Ludwigsburg e.V. (Geschäftsstelle Heilbronn)
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35

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

36

Stellungnahme Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) per Mail vom 17.04.2025                                                                                                                                                     

siehe unten 

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) (Standort Lampoldshausen)

Bundesanstalt für Immobilienaufgaben ( - Anstalt des öffentlichen Rechts- )
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36

Stellungnahme Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) per Mail vom 17.04.2025 - Fortsetzung                                                                                                                                                  

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) vom 17.04.2025

37

per Mail am 07.03.2025 beteiligt

keine Antwort / Stellungnahme erhalten Kenntnisnahme

38

Stellungnahme Stadt Neuenstadt per Mail vom 18.03.2025                                                                                                                                                     

GVV ( Gemeindeverwaltungsverband) Schefflenztal

Stadt Neuenstadt

Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR) (Standort Lampoldshausen)

Die Stellungnahme bezieht sich nicht auf die geänderten Inhalte des

Bebauungsplanes welche in der "Auflistung der Ergänzungen nd Änderungen" klar

beschrieben wurden. Aus diesem Grund wird die Stellungnahme des DLR nicht

beachtet.

Das DLR hatte Möglichkeit in der ersten Offenlage eine Stellungnahme abzugeben.

Die Beteiligung fand damals vom 14.03.2024 bis 20.04.2024 statt. Eine Antwort

(Stellungnahme) durch das DLR gab damals nicht. (Das Schallschutzgutachten lag in

der ersten Offenlage schon vor.)
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38

Stellungnahme Stadt Neuenstadt per Mail vom 18.03.2025 - Fortsetzung                                                                                                                                                     

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Stadt Neuenstadt vom 18.03.2025

Stadt Neuenstadt
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39

Stellungnahme Stadt Gundelsheim per Mail vom 21.03.2025                                                                                                                                           

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Stadt Gundelsheim vom 21.03.2025  

Stadt Gundelsheim
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40

Stellungnahme Stadt Widdern per Mail vom 11.03.2025                                                                                                                                           

Kenntnisnahme

Ende Stellungnahme Stadt Widdern vom 11.03.2025  

Stadt Widdern
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